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1. Allgemeine Bemerkungen zum Gesetz 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Versorgungssicherheit im Stromsystem und zur 

Bereitstellung neuer Kapazitäten adressiert eine zentrale Herausforderung der kommenden 

Jahre: die Sicherstellung ausreichender Kapazitäten in einem zunehmend von erneuerbaren 

Energien geprägten Stromsystem. Das Solar Cluster Baden-Württemberg erkennt an, dass zu-

sätzliche steuerbare Kapazitäten für bestimmte Knappheitssituationen erforderlich sein können 

und dass das Gesetz als Teil der Kraftwerksstrategie des Bundes unter hohem zeitlichem Druck 

steht. 

In der Verbändeanhörung wurde deutlich, dass das Gesetz nach Auffassung des Bundesminis-

teriums in erster Linie eine punktuelle Maßnahme für das Jahr 2031 darstellt. Zugleich wurde 

auf weitere Verfahren verwiesen, insbesondere auf den dauerhaften Kapazitätsmechanismus 

ab 2032 sowie auf gesonderte Dekarbonisierungsausschreibungen für die Umstellung von Gas-

kraftwerken auf Wasserstoff. Gerade deshalb darf das Gesetz keine Vorfestlegung auf einen 

dauerhaft einseitigen Kapazitätsmechanismus bewirken. Erneuerbare Erzeugung in Kombina-

tion mit Speichern, hybride Anlagen, Anlagenpools und Flexibilitätsoptionen müssen bereits in 

den ersten Ausschreibungsrunden wirksam berücksichtigt werden und dürfen nicht auf spätere 

Verfahren verschoben werden. 

Aus Sicht des Solar Cluster Baden-Württemberg ist entscheidend, dass Versorgungssicherheit 

nicht allein durch zusätzliche konventionelle Erzeugungskapazitäten verstanden wird. Ein neues 

Gaskraftwerk schafft zwar perspektivisch steuerbare Kapazität, steht aber nicht kurzfristig zur 

Verfügung. Erneuerbare Energien in Kombination mit Stromspeichern, hybriden Anlagen, Anla-

genpools und Flexibilitätsoptionen können vielfach schneller realisiert werden und bereits vor 

2031 systemdienliche Beiträge leisten. Sie ersetzen Langzeitkapazitäten für länger andauernde 

Knappheitssituationen nicht vollständig, können den Bedarf an neu zu beschaffender gesicher-

ter Leistung aber deutlich reduzieren. 

Wenn das Gesetz mit dem Ziel begründet wird, Versorgungssicherheit zeitnah abzusichern, 

sollten gerade kurzfristig realisierbare Optionen stärker berücksichtigt werden. Dazu gehören 

insbesondere Photovoltaik in Kombination mit Speichern, hybride Anlagenkonzepte, steuerbare 

Lasten, Anlagenpools und weitere Flexibilitätsoptionen. Der Bund kann durch Ausschreibungen, 

Präqualifikationsanforderungen, Netzanschlussprioritäten, Genehmigungsprozesse und Bewer-

tungsparameter dazu beitragen, dass diese Beiträge früher wirksam werden. 

Stromspeicher werden im Entwurf zwar grundsätzlich als mögliche Teilnehmer an Ausschrei-

bungen adressiert. Entscheidend ist jedoch nicht die formale Zulassung, sondern die tatsächli-

che Wettbewerbsfähigkeit unter den konkreten Anforderungen. Wenn Bereitstellungsdauer, 

technische Verfügbarkeit, Präqualifikation, Nachweisführung und Bewertungsparameter vor al-

lem auf klassische Erzeugungsanlagen zugeschnitten sind, können Speicher, hybride Anlagen 

und Anlagenpools zwar formal teilnehmen, praktisch aber kaum profitieren. 

Technologieoffenheit darf daher nicht nur im Gesetzesziel oder in der Zulassung einzelner 

Technologien angelegt sein. Sie muss sich in realistischen Teilnahmebedingungen, 
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sachgerechten Bewertungsmaßstäben und differenzierten Produktanforderungen widerspie-

geln. Langzeitkapazitäten sind für länger andauernde Knappheitssituationen relevant; Speicher, 

hybride Anlagen und Flexibilitätsoptionen tragen zur Reduktion von Restlastspitzen, zur Sys-

temstabilisierung und zur besseren Nutzbarmachung erneuerbarer Erzeugung bei. 

Wesentliche Kostenannahmen, Höchstpreise und Bewertungsparameter liegen nach den Aus-

führungen in der Verbändeanhörung noch nicht vollständig vor. Gerade deshalb ist eine trans-

parente Kosten- und Alternativenprüfung erforderlich. Die Ausschreibungen dürfen nicht zu ei-

ner überdimensionierten Beschaffung neuer Kapazitäten führen, wenn ein Teil des Bedarfs 

durch schneller realisierbare Speicher-, Hybrid- und Flexibilitätslösungen reduziert werden 

kann. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, den Entwurf so zu überarbeiten, dass 

Speicher, hybride Anlagen, Anlagenpools und Flexibilitätsoptionen unter realistischen Bedin-

gungen am Wettbewerb teilnehmen können. Zudem sollte geprüft werden, wie erneuerbare Er-

zeugung in Kombination mit Speichern und Flexibilität vor 2031 stärker zur Versorgungssicher-

heit beitragen kann. Dazu gehören regulatorische Prioritäten bei Planung, Genehmigung, Netz-

anschluss und Ausschreibungsdesign. 

 

2. Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen 

In Abschnitt 1 sollte das Verständnis von Versorgungssicherheit breiter gefasst werden. Versor-

gungssicherheit im zukünftigen Stromsystem entsteht nicht allein durch die Bereitstellung zu-

sätzlicher steuerbarer Erzeugungsleistung, sondern durch ein integriertes Zusammenwirken 

von Erzeugungskapazitäten, Stromspeichern, hybriden Anlagen, Anlagenpools und Flexibilitäts-

optionen. Dieses Verständnis sollte bereits in den allgemeinen Bestimmungen verankert wer-

den, damit es für die Ausgestaltung der Ausschreibungen, die Teilnahmevoraussetzungen, die 

Präqualifikation und die Bewertung der Gebote leitend ist. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, § 1 so zu ergänzen, dass Versorgungs-

sicherheit ausdrücklich als Systemaufgabe verstanden wird. Neben der Bereitstellung ausrei-

chender gesicherter Leistung sollten auch die für ein erneuerbar geprägtes Stromsystem erfor-

derlichen Systemfunktionen berücksichtigt werden, insbesondere Speicherung, Flexibilität, Ag-

gregation und das koordinierte Zusammenwirken unterschiedlicher Technologien. Damit wird 

keine einzelne Technologie privilegiert; vielmehr wird sichergestellt, dass unterschiedliche Bei-

träge zur Versorgungssicherheit sachgerecht und technologieoffen bewertet werden können. 

Technologieoffenheit sollte in den allgemeinen Bestimmungen nicht nur abstrakt formuliert wer-

den. Entscheidend ist, dass die Maßnahmen nach diesem Gesetz so ausgestaltet werden, dass 

Stromspeicher, hybride Anlagen, Anlagenpools und Flexibilitätsoptionen unter realistischen 

technischen und wirtschaftlichen Bedingungen am Wettbewerb teilnehmen können. 



6 
 

Stellungnahme des Solar Cluster Baden-Württemberg e. V. zum Referentenentwurf des StromVKG 

Anforderungen, die faktisch nur von bestimmten Erzeugungstechnologien erfüllt werden kön-

nen, obwohl andere Technologien ebenfalls systemrelevante Beiträge leisten, sollten vermieden 

werden. 

Hybride Anlagen sollten als Kombinationen mehrerer Anlagen oder Technologien verstanden 

werden, insbesondere aus Erzeugungsanlagen und Stromspeichern, die gemeinsam zur Bereit-

stellung von Leistung oder Energie beitragen. Gerade Kombinationen aus Photovoltaik und 

Speicher können in kurzer Zeit zusätzliche systemdienliche Kapazitäts- und Flexibilitätsbeiträge 

leisten. Sie sollten deshalb nicht nur als Sonderfall behandelt, sondern ausdrücklich im Gesetz 

berücksichtigt werden. 

Der Begriff des verbleibenden Leistungsbedarfs sollte den Anteil der Stromnachfrage erfassen, 

der nach Berücksichtigung der Einspeisung aus nicht kontinuierlich verfügbaren Erzeugungsan-

lagen durch steuerbare Erzeugung, Stromspeicher oder Flexibilitätsoptionen zu decken ist. Eine 

solche Definition würde helfen, den Kapazitätsbedarf systemisch zu bestimmen und nicht allein 

als Bedarf an zusätzlicher konventioneller Erzeugungsleistung zu verstehen. 

Anlagenpools sollten als Zusammenfassung mehrerer Anlagen definiert werden, die gemein-

sam zur Bereitstellung von Leistung oder Energie beitragen und im Rahmen der Ausschreibun-

gen gemeinsam bewertet werden. Ein Anlagenpool sollte auch aus unterschiedlichen Technolo-

gien bestehen können, insbesondere aus Erzeugungsanlagen, Stromspeichern, hybriden Anla-

gen und steuerbaren Lasten, sofern der geforderte Beitrag zur Versorgungssicherheit insge-

samt zuverlässig erbracht wird. 

Konkret sollte § 1 um folgenden Gedanken ergänzt werden: Die Versorgungssicherheit wird 

durch die Bereitstellung ausreichender gesicherter Leistung sowie durch ein integriertes Zusam-

menwirken von Erzeugungskapazitäten, Stromspeichern, hybriden Anlagen, Anlagenpools und 

Flexibilitätsoptionen gewährleistet. Die Ausgestaltung der Maßnahmen nach diesem Gesetz er-

folgt technologieoffen und mit dem Ziel einer gesamtwirtschaftlich effizienten Bereitstellung der 

zur Versorgungssicherheit erforderlichen Kapazitäten. Dabei ist sicherzustellen, dass unter-

schiedliche Technologien nicht nur formal zugelassen, sondern unter realistischen Teilnahme-

bedingungen am Wettbewerb beteiligt werden können. 

 

3. Abschnitt 2 – Ausschreibungen, Gebotstermine, Ausschreibungs-
volumina 

Bei der Festlegung der Ausschreibungsvolumina sollte der Kapazitätsbedarf nicht isoliert als 

Bedarf an zusätzlicher steuerbarer Erzeugungsleistung bestimmt werden. Vielmehr muss ge-

prüft werden, in welchem Umfang erneuerbare Erzeugung in Kombination mit Stromspeichern, 

hybride Anlagen, Anlagenpools, Flexibilitätsoptionen und Effizienzmaßnahmen den verbleiben-

den Leistungsbedarf reduzieren können. Eine solche systemische Betrachtung ist erforderlich, 
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um eine Überdimensionierung der zu beschaffenden Kapazitäten und damit unnötige Mehrkos-

ten für Stromkund/innen zu vermeiden. 

Die Ausschreibungsvolumina sollten unter Einbezug aktueller Technologie- und Kostenentwick-

lungen festgelegt werden. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung bei Stromspeichern, hybri-

den Anlagenkonzepten, steuerbaren Lasten und weiteren Flexibilitätsoptionen. Gerade in die-

sen Bereichen verlaufen technische Entwicklung, Projektierung und Kostendegression dyna-

misch. Die Festlegung der Ausschreibungsvolumina sollte deshalb berücksichtigen, welche 

schneller realisierbaren oder kostengünstigeren systemischen Alternativen zur Reduktion des 

verbleibenden Leistungsbedarfs beitragen können. 

Zugleich sollte berücksichtigt werden, dass neue Gaskraftwerke erhebliche Planungs-, Geneh-

migungs- und Realisierungszeiten benötigen. Wenn das Gesetz mit dem Ziel begründet wird, 

Versorgungssicherheit zeitnah abzusichern, müssen auch solche Optionen einbezogen werden, 

die bereits vor 2031 zusätzliche Kapazitäts- und Flexibilitätsbeiträge leisten können. Dazu ge-

hören insbesondere Photovoltaik in Kombination mit Stromspeichern, hybride Anlagen, Anla-

genpools und steuerbare Lasten. Sie ersetzen Langzeitkapazitäten für länger andauernde 

Knappheitssituationen nicht vollständig, können aber dazu beitragen, den Umfang der auszu-

schreibenden Kapazitäten sachgerecht zu begrenzen. 

Da das vorliegende Gesetz die Grundlage für mehrere Ausschreibungen bereits ab der zweiten 

Jahreshälfte 2026 schafft, müssen erneuerbare Erzeugung in Kombination mit Stromspeichern, 

hybride Anlagen und Anlagenpools von Beginn an wirksam in die Ausschreibungslogik einbezo-

gen werden. Der Verweis auf spätere, breiter geöffnete Ausschreibungen ist nicht ausreichend, 

wenn die ersten Ausschreibungen bereits wesentliche Markt- und Investitionssignale setzen. 

Gerade weil neue thermische Kraftwerkskapazitäten lange Planungs- und Realisierungszeiten 

benötigen, sollten schnell realisierbare Kapazitäts- und Flexibilitätsbeiträge aus Photovoltaik, 

Speichern, hybriden Anlagen und Aggregation nicht nachrangig behandelt werden. Dies betrifft 

insbesondere Anforderungen an Bereitstellungsdauer, technische Verfügbarkeit, Präqualifika-

tion, Nachweisführung, Aggregation und Bewertungsparameter. Andernfalls besteht die Gefahr, 

dass diese Technologien zwar formal zugelassen sind, praktisch aber nicht wettbewerbsfähig 

teilnehmen können. 

Die Ausschreibungen sollten deshalb so ausgestaltet werden, dass unterschiedliche Beiträge 

zur Versorgungssicherheit differenziert berücksichtigt werden. Langzeitkapazitäten können für 

länger andauernde Knappheitssituationen erforderlich sein. Daneben müssen jedoch kurzfris-

tige und mittelfristige Flexibilitätsbeiträge berücksichtigt werden, die Restlastspitzen reduzieren, 

bestehende Erzeugungskapazitäten effizienter nutzbar machen und Systemkosten senken. 

Wird ausschließlich oder überwiegend auf lange kontinuierliche Bereitstellungsfähigkeit abge-

stellt, werden die systemischen Beiträge von Speichern, hybriden Anlagen und erneuerbarer Er-

zeugung in Kombination mit Flexibilität unzureichend abgebildet. 

Für die Gebotstermine sollte zudem darauf geachtet werden, dass Projektierungs- und Geneh-

migungsrealitäten unterschiedlicher Technologien angemessen berücksichtigt werden. 
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Speicher- und Hybridprojekte können vielfach schneller realisiert werden als neue thermische 

Kraftwerkskapazitäten, stoßen aber häufig auf Hemmnisse bei Netzanschluss, Genehmigung, 

Flächenverfügbarkeit und Vermarktungsregeln. Die Ausschreibungsbedingungen sollten daher 

so ausgestaltet werden, dass schnell realisierbare systemdienliche Projekte nicht durch Verfah-

rensanforderungen, Fristen oder Nachweispflichten benachteiligt werden. 

 

4. Abschnitt 3 – Voraussetzungen für die Teilnahme an Ausschreibun-
gen 

4.1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen sind entscheidend dafür, ob 

die im Entwurf angelegte Technologieoffenheit tatsächlich wirksam wird. Stromspeicher, hybride 

Anlagen und Anlagenpools sollten nicht nur formal zugelassen werden, sondern unter realisti-

schen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen teilnehmen können. Anforderungen an 

Mindestleistung, Bereitstellungsdauer, technische Verfügbarkeit, Nachweisführung und Be-

triebsweise dürfen daher nicht so ausgestaltet werden, dass sie faktisch nur von klassischen 

steuerbaren Erzeugungsanlagen erfüllt werden können. 

Aus Sicht des Solar Cluster Baden-Württemberg sollte Abschnitt 3 klarstellen, dass Teilnahme-

bedingungen einzelne Technologien nicht unverhältnismäßig benachteiligen dürfen. Dies gilt 

insbesondere für Speichertechnologien, deren Beitrag zur Versorgungssicherheit nicht zwin-

gend in einer kontinuierlichen Langzeitbereitstellung liegt, sondern in der kurzfristigen und mit-

telfristigen Verschiebung von Stromangebot und -nachfrage, der Reduktion von Restlastspitzen 

und der besseren Integration erneuerbarer Erzeugung. Diese Beiträge müssen bei der Ausge-

staltung der Teilnahmevoraussetzungen sachgerecht berücksichtigt werden. 

Dies ist auch deshalb relevant, weil gerade erneuerbare Erzeugung in Kombination mit Spei-

chern und Aggregation kurzfristig systemdienliche Beiträge leisten kann. Wenn solche Kon-

zepte bereits an den Teilnahmevoraussetzungen scheitern, obwohl sie technisch zur Reduktion 

des verbleibenden Leistungsbedarfs beitragen können, bleibt ein kosteneffizientes Potenzial für 

Versorgungssicherheit ungenutzt. Die Teilnahmevoraussetzungen sollten daher so ausgestaltet 

werden, dass sie Verlässlichkeit sicherstellen, ohne schnell realisierbare Speicher-, Hybrid- und 

Flexibilitätslösungen faktisch auszuschließen. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, in Abschnitt 3 ausdrücklich zu veran-

kern, dass Teilnahmevoraussetzungen technologieoffen, verhältnismäßig, resilient und system-

dienlich auszugestalten sind. Dabei sollte der zuverlässige Beitrag zur Versorgungssicherheit 

maßgeblich sein, nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Technologieklasse, ein aus-

schließlich an thermischer Erzeugung orientiertes Einsatzprofil oder ein Resilienzkriterium, das 

die laufende Importabhängigkeit im Betrieb unberücksichtigt lässt. 



9 
 

Stellungnahme des Solar Cluster Baden-Württemberg e. V. zum Referentenentwurf des StromVKG 

4.2. Unterabschnitt 1 - Allgemeine Voraussetzungen für die Teilnahme an 

Ausschreibungen: 

Für hybride Anlagen und Anlagenpools sollte ausdrücklich geregelt werden, dass die Anforde-

rungen auch durch das Zusammenwirken mehrerer Anlagen erfüllt werden können. Entschei-

dend sollte nicht sein, ob jede einzelne Anlage für sich alle Anforderungen erfüllt, sondern ob 

der Anlagenpool insgesamt den geforderten Beitrag zur Versorgungssicherheit zuverlässig er-

bringen kann. Dadurch können Erzeugung, Speicherung und Flexibilität sinnvoll kombiniert und 

volkswirtschaftlich effizient genutzt werden. 

Die Teilnahmevoraussetzungen sollten zudem technologieangemessene Nachweise ermögli-

chen. Für Speicher, hybride Anlagen und Anlagenpools sollten sachgerechte Derating-, Aggre-

gations- und Nachweisregeln vorgesehen werden, die deren tatsächlichen Beitrag zur Deckung 

von Knappheitssituationen berücksichtigen. Pauschale Anforderungen, die auf Einsatzprofile 

klassischer Erzeugungsanlagen zugeschnitten sind, würden die Teilnahme von Speichern und 

hybriden Anlagen unnötig erschweren. 

4.3. Unterabschnitt 2 - Besondere Voraussetzungen für die Teilnahme an 

Ausschreibungen 

Zusätzlich sollten Resilienzanforderungen so ausgestaltet werden, dass sie die tatsächliche 

Resilienz einer Technologie über den gesamten Lebenszyklus abbilden. Soweit der Entwurf 

vorsieht, dass ein bestimmter Anteil der Bauteile aus Europa stammen muss, ist zu berücksich-

tigen, dass dies für Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte aufgrund global geprägter Liefer-

ketten derzeit eine erhebliche Teilnahmehürde darstellen kann. Gleichzeitig unterscheiden sich 

diese Technologien grundlegend von brennstoffbasierten Erzeugungsanlagen: Photovoltaik und 

Batteriespeicher benötigen im laufenden Betrieb keine importierten Brennstoffe. Ihre Lieferket-

tenabhängigkeit konzentriert sich wesentlich auf die Investitionsphase, während bei gasbasier-

ten Kapazitäten zusätzlich eine dauerhafte Abhängigkeit von importierten Betriebsmitteln beste-

hen kann. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg unterstützt das Ziel, europäische Wertschöpfung und 

Resilienz in energiewirtschaftlichen Lieferketten zu stärken. Dieses Ziel sollte jedoch mit den 

tatsächlichen europäischen Produktionskapazitäten, Zertifizierungen und Liefermengen syn-

chronisiert werden. Eine starre Anwendung eines einheitlichen Resilienzkriteriums kann dazu 

führen, dass gerade diejenigen Projekte nicht teilnehmen können, die schnell zusätzliche Kapa-

zitäts- und Flexibilitätsbeiträge leisten könnten. Dies wäre weder industriepolitisch noch versor-

gungssicherheitlich zielführend. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, Resilienzkriterien nicht ausschließlich 

als statischen Anteil europäischer Bauteile zu definieren, sondern funktional auszugestalten. 

Neben der Herkunft von Komponenten sollte auch berücksichtigt werden, ob eine Anlage im 

Betrieb dauerhaft auf importierte Energieträger oder Betriebsmittel angewiesen ist. Für Techno-

logien, die nach Errichtung ohne importierte Brennstoffe betrieben werden können, sollte dieser 
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Resilienzbeitrag bei der Bewertung angerechnet werden. Dies gilt insbesondere für Photovoltaik 

in Kombination mit Batteriespeichern sowie für hybride Anlagen und Anlagenpools. 

Eine starre 50-Prozent-Anforderung an europäische Bauteile sollte für Photovoltaik- und Batte-

riespeicherprojekte daher jedenfalls solange nicht als harte Ausschlussbedingung ausgestaltet 

werden, wie europäische Produktionskapazitäten in den relevanten Wertschöpfungsstufen noch 

nicht in ausreichender Menge, Qualität oder Lieferzeit verfügbar sind. Stattdessen sollten Über-

gangsfristen, differenzierte Schwellenwerte nach Komponenten, eine Bonus- oder Gewich-

tungslogik sowie die Anrechnung brennstofffreier Betriebsweise vorgesehen werden. So kann 

europäische Wertschöpfung gestärkt werden, ohne schnell realisierbare und im Betrieb import-

unabhängige Beiträge zur Versorgungssicherheit auszuschließen. 

 

5. Abschnitt 4 – Aggregation, Reduzierte Leistung, Referenzwert[e] 

5.1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Regelungen zu Aggregation, reduzierter Leistung und Referenzwerten sind für die prakti-

sche Teilnahme von Stromspeichern, hybriden Anlagen und Anlagenpools von zentraler Bedeu-

tung. Gerade diese Technologien und Anlagenkonzepte leisten ihren Beitrag zur Versorgungs-

sicherheit häufig nicht durch eine einzelne Anlage mit dauerhaft gleichbleibender Einspeiseleis-

tung, sondern durch das koordinierte Zusammenwirken mehrerer Komponenten. Aggregation 

sollte daher nicht als Sonderfall, sondern als notwendiges Instrument eines technologieoffenen 

Kapazitätsmechanismus verstanden werden. 

5.2. Unterabschnitt 1 – Aggregation 

Anlagenpools sollten auch dann zulässig sein, wenn sie aus unterschiedlichen Technologien 

bestehen, sofern der geforderte Beitrag zur Versorgungssicherheit insgesamt zuverlässig er-

bracht wird. Dies betrifft insbesondere Kombinationen aus Photovoltaik, Stromspeichern, steu-

erbaren Lasten und weiteren Flexibilitätsoptionen. Eine solche technologieübergreifende Aggre-

gation trägt dazu bei, erneuerbare Erzeugung systemdienlich nutzbar zu machen, Restlastspit-

zen zu reduzieren und den Bedarf an zusätzlicher steuerbarer Erzeugungsleistung zu begren-

zen. 

Zudem sollten Aggregationsregeln so ausgestaltet werden, dass sie schnell realisierbare Pro-

jekte nicht unnötig erschweren. Gerade bei Photovoltaik in Kombination mit Speichern oder bei 

technologieübergreifenden Anlagenpools können mehrere Anlagen, Netzanschlusspunkte, Be-

treiberstrukturen und Vermarktungsmodelle zusammenwirken. Die Anforderungen sollten des-

halb praktikabel, transparent und verhältnismäßig sein, damit Aggregation als Instrument zur 

Bereitstellung von Versorgungssicherheit tatsächlich genutzt werden kann. 
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5.3. Unterabschnitt 2 – Reduzierte Leistung 

Bei der Ermittlung reduzierter Leistung sollten die spezifischen Einsatzprofile von Speichern 

und hybriden Anlagen angemessen berücksichtigt werden. Speicher leisten ihren Beitrag nicht 

durch permanente Energieerzeugung, sondern durch zeitliche Verschiebung, kurzfristige Leis-

tungsbereitstellung, Systemstabilisierung und die Reduktion von Knappheitsspitzen. Diese Bei-

träge sollten in den Bewertungsparametern sachgerecht abgebildet werden. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, für Stromspeicher, hybride Anlagen und 

Anlagenpools eigenständige und sachgerechte Bewertungsregeln vorzusehen. Diese sollten si-

cherstellen, dass der tatsächliche Beitrag zur Versorgungssicherheit erfasst wird, ohne Spei-

cher durch Anforderungen zu benachteiligen, die auf brennstoffbasierte Erzeugungsanlagen zu-

geschnitten sind. Entscheidend sollte der zuverlässig erbrachte Systembeitrag sein, nicht die 

technologische Form seiner Bereitstellung. 

5.4. Unterabschnitt 3 – Referenzwert für regelbare Lasten und Kleinanla-

genpools 

Für die Festlegung von Referenzwerten sollte berücksichtigt werden, dass Speicher, hybride 

Anlagen und flexible Lasten andere Kosten- und Erlösstrukturen aufweisen als klassische Er-

zeugungsanlagen. Eine einheitliche Bewertungslogik kann zu Fehlanreizen führen, wenn sie die 

unterschiedlichen Systembeiträge und Kostenprofile nicht abbildet. Referenzwerte sollten daher 

so ausgestaltet werden, dass sie Wettbewerb ermöglichen, ohne einzelne Technologien struk-

turell zu benachteiligen. 

 

6. Abschnitt 5 – Präqualifizierung 

Die Präqualifizierung sollte Versorgungssicherheit zuverlässig absichern, ohne innovative und 

systemdienliche Anlagenkonzepte unnötig auszuschließen. Für Stromspeicher, hybride Anlagen 

und Anlagenpools sind Nachweisanforderungen erforderlich, die deren technische Eigenschaf-

ten und Einsatzprofile sachgerecht abbilden. Eine Präqualifizierung, die überwiegend an klassi-

schen Erzeugungsanlagen ausgerichtet ist, würde die im Entwurf angelegte Technologieoffen-

heit faktisch entwerten. 

Bei Speichern und hybriden Anlagen sollte die Präqualifizierung nicht allein daran anknüpfen, 

ob eine einzelne Anlage über einen langen Zeitraum kontinuierlich Leistung bereitstellen kann. 

Maßgeblich sollte sein, ob die Anlage oder der Anlagenpool den geforderten Beitrag zur Versor-

gungssicherheit im relevanten Knappheitsfall zuverlässig erbringen kann. Dies kann auch durch 

Kombinationen aus Erzeugung, Speicherung, steuerbarer Last und Aggregation erfolgen. 

Für Anlagenpools sollte ausdrücklich zugelassen werden, dass die Präqualifikationsanforderun-

gen durch das Zusammenwirken mehrerer Anlagen erfüllt werden können. Dabei sollte es 
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möglich sein, unterschiedliche Technologien innerhalb eines Pools zu kombinieren, sofern die 

Gesamtleistung, Verfügbarkeit und Steuerbarkeit nachvollziehbar nachgewiesen werden kön-

nen. Dies würde den Wettbewerb verbreitern und systemisch effiziente Lösungen ermöglichen. 

Die Anforderungen an die Präqualifizierung sollten zudem berücksichtigen, dass Speicher- und 

Hybridprojekte häufig andere Projektierungs- und Betriebsmodelle aufweisen als thermische 

Kraftwerkskapazitäten. Dies betrifft insbesondere Fragen der Ladezustandsbewirtschaftung, der 

Verfügbarkeit in Knappheitssituationen, der Prognosefähigkeit, der Steuerbarkeit und der Nach-

weisführung. Diese Besonderheiten sollten nicht als Hindernis verstanden werden, sondern 

durch sachgerechte und praktikable Nachweisregeln abgebildet werden. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, die Präqualifikationsanforderungen 

transparent, verhältnismäßig und technologieangemessen auszugestalten. Die Nachweisfüh-

rung sollte praktikabel bleiben und darf nicht zu einem unverhältnismäßigen administrativen 

Aufwand führen. Gerade bei einem neuen Rechtsrahmen ist es wichtig, Markteintrittsbarrieren 

so gering wie möglich zu halten, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. 

 

7. Abschnitt 6 – Ausschreibungsverfahren und Sicherheiten 

7.1. Allgemeine Bemerkungen 

Das Ausschreibungsverfahren sollte transparent, planbar und für unterschiedliche Technologien 

diskriminierungsfrei ausgestaltet werden. Gerade bei einem neuen Ausschreibungsregime ist es 

wichtig, dass Anforderungen, Fristen, Nachweise und Verfahrensschritte frühzeitig und eindeu-

tig kommuniziert werden. Dies gilt insbesondere für Speicher, hybride Anlagen und Anlagen-

pools, deren Projektstruktur komplexer sein kann als die einer einzelnen Erzeugungsanlage. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt, Ausschreibungsverfahren und Sicherheiten 

verhältnismäßig und technologieangemessen auszugestalten. Ziel sollte sein, verlässliche Ge-

bote sicherzustellen, ohne schnell realisierbare Speicher-, Hybrid- und Flexibilitätsprojekte 

durch unnötige administrative oder finanzielle Hürden auszuschließen. 

7.2. Unterabschnitt 1 – Ausschreibungsverfahren 

Für Anlagenpools und hybride Anlagen sollte das Verfahren ausdrücklich berücksichtigen, dass 

mehrere Komponenten, Betreiberstrukturen, Netzanschlüsse oder Vermarktungsmodelle zu-

sammenwirken können. Die Verfahrensanforderungen sollten daher praktikabel ausgestaltet 

werden und die Möglichkeit eröffnen, den geforderten Beitrag zur Versorgungssicherheit durch 

das koordinierte Zusammenwirken mehrerer Anlagen nachzuweisen. 
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7.3. Unterabschnitt 2 – Sicherheiten 

Anforderungen an Sicherheiten sollten so bemessen sein, dass sie die Ernsthaftigkeit der Ge-

bote absichern, zugleich aber die Teilnahme von Speichern, hybriden Anlagen und Anlagen-

pools nicht unverhältnismäßig erschweren. Zu hohe oder zu früh zu stellende Sicherheiten kön-

nen insbesondere für innovative und technologieübergreifende Projekte eine Markteintrittshürde 

darstellen, ohne dass dadurch die Versorgungssicherheit zusätzlich erhöht wird. 

 

8. Abschnitt 7 – Zuschlag 

8.1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Zuschlagsentscheidung ist maßgeblich dafür, welche Technologien und Anlagenkonzepte 

im Kapazitätsmechanismus tatsächlich zum Zuge kommen. Aus Sicht des Solar Cluster Baden-

Württemberg sollte der Zuschlag daher nicht allein an einer möglichst langen kontinuierlichen 

Bereitstellungsfähigkeit ausgerichtet werden. Vielmehr sollte der tatsächliche Beitrag zur Ver-

sorgungssicherheit im relevanten Knappheitsfall sowie die Wirkung auf Systemkosten und ver-

bleibenden Leistungsbedarf berücksichtigt werden. 

8.2. Unterabschnitt 1 – Zuschlagsverfahren 

Neben Preis und Verfügbarkeit sollten auch systemische Beiträge in die Zuschlagslogik einbe-

zogen werden. Dazu gehören insbesondere die Reduktion von Restlastspitzen, die bessere In-

tegration erneuerbarer Erzeugung, die zeitliche Verschiebung von Stromangebot und -nach-

frage, netzdienliche Wirkungen sowie die Verringerung des zusätzlich zu beschaffenden Kapa-

zitätsbedarfs. Andernfalls besteht die Gefahr, dass volkswirtschaftlich effiziente Speicher-, Hyb-

rid- und Flexibilitätslösungen gegenüber klassischen Erzeugungskapazitäten strukturell benach-

teiligt werden. 

Für Stromspeicher, hybride Anlagen und Anlagenpools sollte die Zuschlagslogik ermöglichen, 

dass unterschiedliche Beiträge zur Versorgungssicherheit sachgerecht bewertet werden. Maß-

geblich sollte sein, ob der geforderte Systembeitrag zuverlässig erbracht wird, nicht ob dieser 

Beitrag durch eine einzelne Anlage oder durch das koordinierte Zusammenwirken mehrerer An-

lagen erfolgt. Dies ist insbesondere für technologieübergreifende Anlagenpools relevant. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, die Zuschlagskriterien so auszugestal-

ten, dass sie einen fairen Wettbewerb unterschiedlicher Technologien ermöglichen. Eine sach-

gerechte Zuschlagslogik sollte nicht nur die Bereitstellung gesicherter Leistung, sondern auch 

Systemeffizienz, Kosteneffizienz und die Reduktion des verbleibenden Leistungsbedarfs be-

rücksichtigen. Dadurch kann Versorgungssicherheit zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten 

erreicht werden. 
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9. Abschnitt 8 – Abschließende Präqualifizierung, Nichtrealisierungs-
pönale 

Die abschließende Präqualifizierung und die Regelungen zur Nichtrealisierungspönale sind 

wichtige Instrumente, um die Verbindlichkeit bezuschlagter Projekte sicherzustellen. Das Solar 

Cluster Baden-Württemberg erkennt an, dass Ausschreibungen nur dann zur Versorgungssi-

cherheit beitragen, wenn die bezuschlagten Kapazitäten auch tatsächlich und fristgerecht reali-

siert werden. 

Gleichzeitig sollten die Anforderungen an die abschließende Präqualifizierung und die Ausge-

staltung der Pönalen die unterschiedlichen Realisierungsbedingungen der Technologien ange-

messen berücksichtigen. Speicher-, Hybrid- und Anlagenpoolprojekte können andere Projekt-

strukturen aufweisen als einzelne thermische Erzeugungsanlagen. Dies betrifft insbesondere 

Netzanschluss, Standortentwicklung, Genehmigungsfragen, Lieferketten, technische Integration 

mehrerer Komponenten und die vertragliche Koordination unterschiedlicher Beteiligter. 

Nichtrealisierungspönalen sollten daher so ausgestaltet werden, dass sie ernsthafte Gebote ab-

sichern, aber keine unverhältnismäßigen Risiken für Projekte schaffen, die grundsätzlich schnell 

realisierbar und systemdienlich sind. Zu hohe oder zu starre Pönalen könnten dazu führen, 

dass insbesondere innovative Speicher-, Hybrid- und Aggregationsprojekte von einer Teil-

nahme Abstand nehmen, obwohl sie einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten könnten. 

Für Anlagenpools und hybride Anlagen sollte zudem klargestellt werden, wie Änderungen inner-

halb des Anlagenverbunds behandelt werden. Wenn einzelne Komponenten ersetzt, erweitert 

oder technisch angepasst werden, der zugesagte Systembeitrag aber weiterhin zuverlässig er-

bracht wird, sollte dies nicht automatisch als Nichtrealisierung gewertet werden. Entscheidend 

sollte sein, ob die bezuschlagte Kapazitäts- oder Flexibilitätsleistung im relevanten Zeitraum 

verlässlich zur Verfügung steht. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, die Regelungen zur abschließenden 

Präqualifizierung und zur Nichtrealisierungspönale verhältnismäßig und technologieangemes-

sen auszugestalten. Sie sollten Verbindlichkeit schaffen, ohne schnell realisierbare und system-

dienliche Speicher-, Hybrid- und Anlagenpoolkonzepte durch unverhältnismäßige Risiken vom 

Wettbewerb auszuschließen. 

 

10. Abschnitt 9 – Verfügbarkeitsverpflichtung, Überprüfung, Funkti-
onsnachweis, Dekarbonisierung 

Die Regelungen zu Verfügbarkeitsverpflichtung, Überprüfung und Funktionsnachweis sind zent-

ral für die Wirksamkeit des Kapazitätsmechanismus. Das Solar Cluster Baden-Württemberg er-

kennt an, dass bezuschlagte Kapazitäten im relevanten Knappheitsfall verlässlich zur 
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Verfügung stehen müssen. Versorgungssicherheit setzt voraus, dass zugesagte Kapazitätsbei-

träge überprüfbar und belastbar erbracht werden. 

Gleichzeitig müssen Verfügbarkeitsverpflichtung, Überprüfung und Funktionsnachweis techno-

logieangemessen ausgestaltet werden. Stromspeicher, hybride Anlagen und Anlagenpools leis-

ten ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit nicht zwingend durch eine dauerhaft gleichblei-

bende Einspeisung über sehr lange Zeiträume. Ihr Beitrag liegt insbesondere in der kurzfristi-

gen und mittelfristigen Leistungsbereitstellung, der zeitlichen Verschiebung von Erzeugung und 

Verbrauch, der Glättung von Restlastspitzen und der besseren Nutzbarmachung erneuerbarer 

Erzeugung. 

 

11. Abschnitt 10 – Zahlungsansprüche und Zahlungsverpflichtungen 

11.1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Regelungen zu Zahlungsansprüchen und Zahlungsverpflichtungen bestimmen maßgeblich 

die Kostenwirkung des Kapazitätsmechanismus. Da die Kosten der beschafften Kapazitäten 

letztlich von Stromkund/innen getragen werden, ist eine möglichst effiziente Dimensionierung 

und Ausgestaltung der Ausschreibungen von zentraler Bedeutung. Versorgungssicherheit muss 

gewährleistet werden, zugleich aber zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten. 

Zahlungsansprüche sollten daher nicht allein an der Bereitstellung von Kapazität anknüpfen, 

sondern den tatsächlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Reduktion des verblei-

benden Leistungsbedarfs angemessen berücksichtigen. Speicher, hybride Anlagen, Anlagen-

pools und Flexibilitätsoptionen können dazu beitragen, Systemkosten zu senken, indem sie 

Restlastspitzen reduzieren, erneuerbare Erzeugung besser nutzbar machen und den Bedarf an 

zusätzlicher steuerbarer Erzeugungsleistung begrenzen. Diese Effekte sollten bei der Ausge-

staltung der Zahlungsmechanismen berücksichtigt werden. 

Zugleich sollte vermieden werden, dass Zahlungsansprüche Fehlanreize setzen. Wenn aus-

schließlich lange kontinuierliche Bereitstellungsfähigkeit vergütet wird, können kurzfristige und 

mittelfristige Flexibilitätsbeiträge wirtschaftlich entwertet werden, obwohl sie zur Versorgungssi-

cherheit beitragen und kostensenkend wirken können. Eine sachgerechte Ausgestaltung sollte 

daher unterschiedliche Beiträge zur Versorgungssicherheit differenziert abbilden. 

Aus Sicht des Solar Cluster Baden-Württemberg ist zudem Transparenz über die Kostenwir-

kung erforderlich. In der Verbändeanhörung wurde deutlich, dass wesentliche Kostenannah-

men, Höchstpreise und Bewertungsparameter noch nicht vollständig vorliegen. Gerade deshalb 

sollten die Zahlungsmechanismen so ausgestaltet werden, dass Kostenrisiken begrenzt, Über-

förderung vermieden und Wettbewerb zwischen unterschiedlichen technologischen Lösungen 

ermöglicht wird. 
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Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, Zahlungsansprüche und Zahlungsver-

pflichtungen konsequent an Systemeffizienz, Kosteneffizienz und dem verlässlichen Beitrag zur 

Versorgungssicherheit auszurichten. Die Ausgestaltung sollte sicherstellen, dass Speicher-, 

Hybrid- und Flexibilitätslösungen nicht durch eine einseitige Vergütungslogik benachteiligt wer-

den und dass die Kosten für Stromkund/innen auf das erforderliche Maß begrenzt bleiben. 

11.2. Unterabschnitt 1 – Verfügbarkeitsverpflichtung, Überprüfung 

Anforderungen an Verfügbarkeit und Überprüfung sollten nicht ausschließlich an Einsatzprofilen 

thermischer Kraftwerkskapazitäten ausgerichtet werden. Maßgeblich sollte sein, ob die jeweilige 

Anlage oder der jeweilige Anlagenpool den zugesagten Beitrag zur Versorgungssicherheit im 

relevanten Knappheitsfall zuverlässig erbringen kann. Dies kann auch durch das koordinierte 

Zusammenwirken von Photovoltaik, Speicher, steuerbarer Last und weiteren Flexibilitätsoptio-

nen erfolgen. 

11.3. Unterabschnitt 2 – Funktionsnachweis 

Für Speicher und hybride Anlagen sollten insbesondere Fragen der Ladezustandsbewirtschaf-

tung, der Einsatzplanung, der Steuerbarkeit und der Nachweisführung sachgerecht geregelt 

werden. Speicher können ihren Beitrag nur dann zuverlässig leisten, wenn die Anforderungen 

ihre technische Betriebsweise berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die Frage, wie Verfüg-

barkeit in Knappheitssituationen definiert und nachgewiesen wird, ohne Speicher durch Anfor-

derungen zu belasten, die für brennstoffbasierte Erzeugung entwickelt wurden. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, Verfügbarkeitsverpflichtung, Überprü-

fung und Funktionsnachweis so auszugestalten, dass unterschiedliche Technologien ihren je-

weiligen Systembeitrag sachgerecht nachweisen können. Entscheidend sollte die verlässliche 

Erbringung des zugesagten Beitrags zur Versorgungssicherheit sein, nicht die Orientierung an 

einem einheitlichen Einsatzprofil klassischer Kraftwerkskapazitäten. 

11.4. Unterabschnitt 3 – Dekarbonisierungsanforderung 

Im Hinblick auf Dekarbonisierung sollte sichergestellt werden, dass das Gesetz keine langfristi-

gen Pfadabhängigkeiten zugunsten fossiler Kapazitäten schafft. Die Beschaffung neuer Kapazi-

täten muss mit dem Ziel eines klimaneutralen Stromsystems vereinbar sein. Speicher, hybride 

Anlagen und Flexibilitätsoptionen können dazu beitragen, Versorgungssicherheit und Dekarbo-

nisierung miteinander zu verbinden, indem sie erneuerbare Erzeugung systemdienlich nutzbar 

machen und den Bedarf an brennstoffbasierter Reserveleistung begrenzen. 
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12. Abschnitt 12 – Festlegungskompetenzen, Verordnungsermächti-
gungen 

Die Festlegungskompetenzen und Verordnungsermächtigungen sind für die praktische Wirkung 

des Gesetzes von hoher Bedeutung. Viele entscheidende Fragen der Technologieoffenheit wer-

den nicht allein im Gesetzestext, sondern in nachgelagerten Festlegungen, Verordnungen und 

technischen Anforderungen konkretisiert. Dies betrifft insbesondere Präqualifikation, Verfügbar-

keit, reduzierte Leistung, Referenzwerte, Aggregation, Funktionsnachweise und Bewertungspa-

rameter. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, die Festlegungskompetenzen so aus-

zugestalten, dass sie eine sachgerechte Berücksichtigung unterschiedlicher Technologien er-

möglichen. Bei Festlegungen zu Präqualifikation, Verfügbarkeitsnachweisen, Aggregation, redu-

zierter Leistung und Referenzwerten sollten die spezifischen Systembeiträge von Stromspei-

chern, hybriden Anlagen, Anlagenpools und Flexibilitätsoptionen ausdrücklich berücksichtigt 

werden. Dies betrifft insbesondere die zeitliche Verschiebung von Erzeugung und Verbrauch, 

die Reduktion von Restlastspitzen, die bessere Integration erneuerbarer Erzeugung und die 

Stabilisierung des Elektrizitätsversorgungssystems. 

Nachgelagerte Festlegungen dürfen nicht dazu führen, dass Speicher, hybride Anlagen und An-

lagenpools zwar formal zugelassen sind, praktisch aber durch technische Detailanforderungen 

vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Anforderungen an Verfügbarkeit, Nachweisführung 

und Steuerbarkeit sollten deshalb technologieangemessen, transparent und verhältnismäßig 

ausgestaltet werden. Maßgeblich sollte sein, ob der zugesagte Beitrag zur Versorgungssicher-

heit zuverlässig erbracht wird. 

Zudem sollten Festlegungskompetenzen genutzt werden, um sachgerechte Derating-, Nach-

weis- und Aggregationsregeln für Speicher, hybride Anlagen und Anlagenpools zu entwickeln. 

Diese Regeln sollten den tatsächlichen Beitrag zur Deckung von Knappheitssituationen abbil-

den, ohne die Anforderungen ausschließlich an Einsatzprofilen klassischer Kraftwerkskapazitä-

ten auszurichten. Entscheidend ist der zuverlässig erbrachte Systembeitrag, nicht die technolo-

gische Form seiner Bereitstellung. 

Da sich Technik, Kosten und Geschäftsmodelle bei Speichern, hybriden Anlagen und Flexibili-

tätsoptionen dynamisch entwickeln, sollten Festlegungen ausreichend anpassungsfähig sein. 

Gleichzeitig braucht die Branche Planungssicherheit. Das Solar Cluster Baden-Württemberg 

empfiehlt daher, technische Anforderungen frühzeitig, transparent und unter Einbindung der be-

troffenen Branchen zu entwickeln. Dies ist besonders wichtig, weil bereits die ersten Ausschrei-

bungen wesentliche Investitionssignale setzen. 
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13. Artikel 2 – Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg nimmt zur Kenntnis, dass die Maßnahmen unter einem 

beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt stehen und die Abstimmung mit der Europäischen 

Kommission parallel zum Gesetzgebungsverfahren erfolgt. Aus Sicht des Solar Cluster Baden-

Württemberg sollte im Rahmen der beihilferechtlichen Prüfung besonders darauf geachtet wer-

den, dass die Ausgestaltung der Ausschreibungen einen wirksamen, transparenten und diskri-

minierungsfreien Wettbewerb unterschiedlicher Technologien ermöglicht. 

Technologieoffenheit sollte auch beihilferechtlich nicht nur formal verstanden werden. Entschei-

dend ist, ob die konkreten Teilnahmebedingungen, Bewertungsparameter, Präqualifikationsan-

forderungen und Nachweispflichten unterschiedlichen Technologien eine realistische Teilnahme 

ermöglichen. Wenn Speicher, hybride Anlagen und Anlagenpools zwar grundsätzlich zugelas-

sen sind, aber aufgrund der konkreten Anforderungen kaum wettbewerbsfähig teilnehmen kön-

nen, wäre der Wettbewerb faktisch eingeschränkt. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, die beihilferechtliche Abstimmung auch 

dazu zu nutzen, die praktische Wettbewerbswirkung der Anforderungen zu überprüfen. Ziel 

sollte ein Kapazitätsmechanismus sein, der Versorgungssicherheit effizient gewährleistet, keine 

unnötigen Markteintrittshürden schafft und den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen techno-

logischen Lösungen stärkt. Dies ist zugleich im Interesse einer kosteneffizienten Beschaffung 

neuer Kapazitäten und einer Begrenzung der Kosten für Stromkund/innen. 

 

14. Anlagen 1–7 

14.1. Anlage 1 – Methodik zur Ermittlung des Ausschreibungsvolumens für 

die Ausschreibung für Kapazitäten 

Bei Anlage 1 sollte sichergestellt werden, dass die Methodik zur Ermittlung des Ausschrei-

bungsvolumens nicht allein zusätzlichen Bedarf an steuerbarer Erzeugungsleistung abbildet. 

Vielmehr sollte berücksichtigt werden, in welchem Umfang erneuerbare Erzeugung in Kombina-

tion mit Stromspeichern, hybride Anlagen, Anlagenpools, Flexibilitätsoptionen und Effizienz-

maßnahmen den verbleibenden Leistungsbedarf reduzieren können. Eine solche systemische 

Betrachtung ist erforderlich, um eine Überdimensionierung der zu beschaffenden Kapazitäten 

und damit unnötige Mehrkosten für Stromkund/innen zu vermeiden. 

14.2. Anlage 2 – Resilienzanforderungen 

Bei Anlage 2 sollten Resilienzanforderungen funktional und lebenszyklusbezogen ausgestaltet 

werden. Neben der Herkunft von Komponenten sollte berücksichtigt werden, ob eine Anlage im 

Betrieb dauerhaft auf importierte Energieträger oder Betriebsmittel angewiesen ist. Für 
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Photovoltaik in Kombination mit Batteriespeichern sowie für hybride Anlagen sollte die brenn-

stofffreie Betriebsweise als Resilienzbeitrag angerechnet werden. 

Eine starre 50-Prozent-Anforderung an europäische Bauteile sollte für Photovoltaik- und Batte-

riespeicherprojekte jedenfalls solange nicht als harte Ausschlussbedingung wirken, wie europäi-

sche Produktionskapazitäten in den relevanten Wertschöpfungsstufen noch nicht in ausreichen-

der Menge, Qualität oder Lieferzeit verfügbar sind. Stattdessen sollten Übergangsfristen, diffe-

renzierte Schwellenwerte nach Komponenten, eine Bonus- oder Gewichtungslogik sowie die 

Anrechnung brennstofffreier Betriebsweise vorgesehen werden. 

14.3. Anlage 3 – Methodik zur Ermittlung der Reduktionsfaktoren und Tech-

nologieklassen für die Ausschreibungen für Erzeugungskapazitäten 

und Kapazitäten 

Bei Anlage 3 sollten Reduktionsfaktoren und Technologieklassen die spezifischen Einsatzprofile 

von Speichern, hybriden Anlagen und Anlagenpools sachgerecht abbilden. Speicher leisten ih-

ren Beitrag zur Versorgungssicherheit nicht durch permanente Energieerzeugung, sondern 

durch zeitliche Verschiebung, kurzfristige und mittelfristige Leistungsbereitstellung, Systemsta-

bilisierung und die Reduktion von Restlastspitzen. Diese Beiträge sollten bei der Ermittlung von 

Reduktionsfaktoren und Technologieklassen angemessen berücksichtigt werden. 

Entscheidend sollte der zuverlässig erbrachte Systembeitrag sein, nicht die technologische 

Form seiner Bereitstellung. Anforderungen und Bewertungslogiken dürfen daher nicht aus-

schließlich an Einsatzprofilen klassischer thermischer Erzeugungsanlagen ausgerichtet werden. 

14.4. Anlage 4 – Reduktionsfaktoren nach Technologieklassen für die Aus-

schreibungen für Langzeitkapazitäten 

Bei Anlage 4 sollten die Reduktionsfaktoren nach Technologieklassen für Langzeitkapazitäten 

so ausgestaltet werden, dass Speicher, hybride Anlagen und Anlagenpools nicht strukturell be-

nachteiligt werden. Langzeitkapazitäten können für länger andauernde Knappheitssituationen 

erforderlich sein. Daneben leisten Speicher und hybride Anlagen jedoch wichtige Beiträge zur 

Glättung von Restlastspitzen, zur kurzfristigen und mittelfristigen Systemstabilisierung und zur 

besseren Nutzbarmachung erneuerbarer Erzeugung. 

Diese Beiträge sollten auch dann berücksichtigt werden, wenn sie nicht dem Einsatzprofil einer 

klassischen thermischen Erzeugungsanlage entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 

Speicher und hybride Anlagen zwar formal zugelassen sind, praktisch aber nicht wettbewerbs-

fähig teilnehmen können. 
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14.5. Anlage 6 – Berechnung des Verfügbarkeitsindikators für eine Abrech-

nungsperiode, Funktionsnachweis bei mehreren Geboten pro Anlage 

Bei Anlage 6 sollte der Verfügbarkeitsindikator so ausgestaltet werden, dass Speicher, hybride 

Anlagen und Anlagenpools ihren Systembeitrag sachgerecht nachweisen können. Dies betrifft 

insbesondere Ladezustandsbewirtschaftung, Einsatzplanung, Steuerbarkeit und Nachweisfüh-

rung. Speicher können ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit nur dann zuverlässig leisten, 

wenn die Anforderungen ihre technische Betriebsweise berücksichtigen. 

Der Funktionsnachweis sollte zudem das Zusammenwirken mehrerer Komponenten sowie 

mehrere Gebote pro Anlage praktikabel abbilden können. Maßgeblich sollte sein, ob der zuge-

sagte Beitrag zur Versorgungssicherheit im relevanten Knappheitsfall zuverlässig erbracht wird, 

nicht ob jede einzelne Komponente isoliert ein Einsatzprofil klassischer Kraftwerkskapazitäten 

erfüllt. 

 

15. Fazit 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg unterstützt das Ziel, Versorgungssicherheit im Stromsys-

tem rechtzeitig und verlässlich abzusichern. Entscheidend ist jedoch, dass der Kapazitätsme-

chanismus nicht allein auf langfristig zu errichtende thermische Kraftwerkskapazitäten verengt 

wird. Erneuerbare Erzeugung in Kombination mit Stromspeichern, hybride Anlagen, Anlagen-

pools und Flexibilitätsoptionen können bereits vor 2031 systemdienliche Beiträge leisten, den 

verbleibenden Leistungsbedarf reduzieren und Kosten begrenzen. 

Die im Entwurf angelegte Technologieoffenheit muss deshalb praktisch wirksam werden. Spei-

cher und hybride Anlagen dürfen nicht nur formal zugelassen sein, sondern müssen unter rea-

listischen Teilnahmebedingungen am Wettbewerb teilnehmen können. Dazu braucht es sach-

gerechte Anforderungen an Ausschreibungsvolumina, Teilnahmevoraussetzungen, Aggrega-

tion, Präqualifizierung, Verfügbarkeit, Nachweisführung und nachgelagerte Festlegungen. 

Das Solar Cluster Baden-Württemberg empfiehlt daher, den Entwurf so anzupassen, dass 

schnell realisierbare Kapazitäts- und Flexibilitätsbeiträge aus erneuerbarer Erzeugung, Spei-

chern und hybriden Anlagen bereits in den ersten Ausschreibungsrunden wirksam berücksich-

tigt werden. Dies stärkt Versorgungssicherheit, Kosteneffizienz und Technologieoffenheit gleich-

ermaßen. 

 


